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Il . Der Verkehr mit Sprengſtoffen .
1. Reichsſtrafgeſetzbuch .

§ 367 . Mit Geldſtrafe bis zu 150 ( Gold⸗ ) Mark oder
mit Haft wird beſtraft :

4. wer ohne die vorgeſchriebene Erlaubnis ) Schießpulver
oder andere explodierende Stoffe oder Feuerwerke zu⸗
bereitet ;

5. wer bei der Aufbewahrung oder bei der Beförderung
von Giftwaren , Schießpulver oder Feuerwerken , oder
bei der Aufbewahrung , Beförderung , Verausgabung
oder Verwendung von Sprengſtoffen oder anderen
explodierenden Stoffen oder bei Ausübung der Befug⸗
nis zur Zubereitung oder Feilhaltung dieſer Gegen⸗
ſtände , ſowie der Arzneien die deshalb ergangenen
Verordnungen nicht befolgt ;

5a ) wer bei Verſendung oder Beförderung von leicht ent⸗
zündlichen oder ätzenden Gegenſtänden durch die Poſt
die deshalb ergangenen Verordnungen nicht befolgt .

2. Reichsgeſetz vom 9. Juni 1884 gegen den ver⸗
brecheriſchen und gemeingefährlichen Gebrauch

von Sprengſtoffen .
( Reichsgeſetzblatt Seite 61. )

8 1. Die Herſtellung , der Vertrieb und der Beſitz von
Sprengſtoffen ſowie die Einführung derſelben aus dem Aus⸗

) Die Gewerbeordnung hat Schießpulverfabriken , Anlagen zurFeuerwerkerei und zur Bereitung von Zündſtoffen aller Art unterdie Anlagen aufgenommen , welche gemäß § 16 nur mit polizeilicherGenehmigung errichtet werden dürfen ; das Geſetz hat übrigens nurdie Errichtung von beſonderen Anlagen , Veranſtaltung zur an⸗dauernden Zubereitung größerer Mengen im Auge , die gelegentliche
Zubereitung kleinerer Quantitäten von Schießpulver iſt dagegen nichtvon einer Erlaubnis abhängig gemacht und Jedermann geſtattet .
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628 Sprengſtoffgeſetz .

lande iſt unbeſchadet der beſtehenden ſonſtigen Beſchränkungen
nur mit polizeilicher Genehmigung zuläſſig .

Wer ſich mit der Herſtellung oder dem Vertriebe von

Sprengſtoffen befaßt , hat ein Regiſter zu führen , aus welchem
die Mengen der hergeſtellten , aus dem Auslande eingeführten
oder ſonſt zum Zwecke des Vertriebs angeſchafften Spreng⸗
ſtoffe , ſowie die Bezugsquellen und der Verbleib derſelben
erſichtlich ſein müſſen . Dieſes Regiſter iſt der zuſtändigen
Behörde auf Erfordern jederzeit vorzulegen .

Auf Sprengſtoffe , welche vorzugsweiſe als Schießmittel
gebraucht werden , finden vorbehaltlich abweichender landes⸗

rechtlicher Vorſchriften die Beſtimmungen des erſten und

zweiten Abſatzes keine Anwendung . Die Bezeichnung dieſer
Stoffe erfolgt durch Beſchluß des Bundesrats . ! )

) Durch Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 29. April
1903 und 20. Juni 1907 ( Reichsgeſetzblatt 1903 S. 211 und 1907
S. 375 ) ſind folgende Sprengſtoffe als ſolche , welche vorzugsweiſe
als Schießmittel gebraucht werden , bezeichnet :

A. folgende Pulverſorten :
1. alle zum Schießen aus Handfeuerwaffen und Böllern ſowie

zur Feuerwerkerei und zum Sprengen dienenden , aus Salpeter ,
Schwefel und Kohle hergeſtellten Pulver ;

2. die zum Schießen aus Jagd⸗ und Scheibengewehren dienenden
rauchſchwachen Pulver , die aus gelatinierter Schießwolle oder
ſonſtiger nitrierter Pflanzenfaſer ohne Zuſatz anderer exploſiver
Stoffe hergeſtellt ſind und gekörnt ( in Körnern von nicht über
5 Millimeter Dicke ) oder in Plättchen von nicht über 1,6 Kubik⸗
millimeter Inhalt in den Handel gebracht werden ;

3. das Sprengpulver „Petroklaſtit “ oder „Haloklaſtit “, beſtehend
aus 74 Prozent Salpeter , 10 Prozent Schwefel , 15 Prozent
Steinkohlenpech und 1 Prozent Kaliumbichromat ;

4. der Sprengſtoff „Cahücit “ , ein zu feſten Patronen gepreßtes
Gemenge von Kaliſalpeter ( 50 bis 70 Prozent ) , Ruß ( mindeſtens
8 Prozent ) , Schwefel , Zelluloſe und Eiſenſulfat ;

B. die zur Entzündung von Gewehrladungen dienenden Spreng⸗
ſtoffe , ſoweit ſie in Zündhütchen für Gewehre oder Zündſpiegeln für
dergleichen verarbeitet ſind ;

C. die Vereinigung der unter A1 und B genannten Stoffe in
fertige Gewehr⸗ , Piſtolen⸗ oder Revolverpatronen , einſchließlich der
unter Verwendung von Knallqueckſilber ohne Pulver hergeſtellten
Patronen für Teſchingewehre , Piſtolen oder Revolver ;

D. fertige Gewehr⸗ , Piſtolen⸗ und Revolverpatronen , welche
rauchſchwaches , aus nitrierter Pflanzenfaſer ohne Zuſatz anderer
exploſiver Stoffe hergeſtelltes Pulver enthalten .
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Sprengſtoffgeſetz. 629

Inſoweit Sprengſtoffe zum eigenen Gebrauch durch
Reichs⸗ oder Landesbehörden von der zuſtändigen Ver⸗
waltung hergeſtellt , beſeſſen , eingeführt oder vertrieben wer⸗
den , bleiben die Vorſchriften des erſten und zweiten Abſatzes
ebenfalls ausgeſchloſſen .

§S 2. Die Zentralbehörden der Bundesſtaaten erlaſſen
die zur Ausführung der Vorſchriften in dem 81 Abſatz 1
und 2, ſowie in dem § 15 erforderlichen näheren Anordnungen
und beſtimmen die Behörden , welche über die Geſuche um
Geſtattung derHerſtellung , des Vertriebs , des Beſitzes und der
Einführung von Sprengſtoffen Entſcheidung zu treffen haben .

§ 3. Gegen die verſagende Verfügung iſt nur die Be⸗
ſchwerde an die Aufſichtsbehörde innerhalb 14 Tagen zuläſſig .
Dieſelbe hat keine aufſchiebende Wirkung .

§ 4. Die Erteilung der nach § 1 Abſ . 1 erforderlichen
Erlaubnis erfolgt in widerruflicher Weiſe . Wegen der Be⸗
ſchwerde gegen die Zurücknahme gilt die Vorſchrift des § 3
des gegenwärtigen Geſetzes .

§ S 5 —8 enthalten Strafbeſtimmungen gegen den Miß⸗
brauch von Sprengſtoffen zu verbrecheriſchen Zwecken ( ſämt⸗
lich Verbrechensſtrafen ) .

8 9. Wer der Vorſchrift in dem erſten Abſatz des 8 1
zuwider es unternimmt , ohne polizeiliche Ermächtigung
Sprengſtoffe herzuſtellen , vom Auslande einzuführen , feilzu⸗
halten , zu verkaufen , oder ſonſt an andere zu überlaſſen ,
oder wer im Beſitze derartiger Stoffe betroffen wird , ohne
polizeiliche Erlaubnis hierzu nachweiſen zu können , iſt mit

Gefängnis von 3 Monaten bis zu 2 Jahren zu beſtrafen .
Gleicher Strafe verfällt , wer die Vorſchriften des § 1

Abſatz 2, die von den Zentralbehörden in Gemäßheit des

§82 getroffenen Anordnungen oder die bereits beſtehenden
oder noch zu erlaſſenden ſonſtigen polizeilichen Beſtimmungen
über den Verkehr mit Sprengſtoffen , auf welche § 1 Abf . 1

Anwendung findet , übertritt .

§ 10 bedroht die öffentliche Aufforderung zu den in 88 5
und 6 bezeichneten Handlungen und Ahnliches mit Zuchthaus .
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8 11 . In den Fällen der § 8 5, 6, 7 ,8 und 10 kann auf
Zuläſſigkeit von Polizeiaufſicht erkannt werden . In den

Fällen der 88 5, 6, 7, 8 und in dem Falle einer Anwendung
der Strafvorſchriften des §8 9 iſt auf Einziehung der zur Zu⸗
bereitung der Sprengſtoffe gebrauchten oder beſtimmten
Gegenſtände , ſowie der im Beſitze des Verurteilten vorge —
fundenen Vorräte von Sprengſtoffen zu erkennen , ohne
Unterſchied , ob dieſelben dem Verurteilten gehören oder nicht .

88 12 und 13 enthalten Zuſätze zu den §88 5 8 und
10 ſowie Übergangsbeſtimmungen .

3. Vollzugsverordnung des Miniſteriums des
Innern zu vorſtehendem Geſetz vom 1. Sept . 1884

( Geſ . und VoBl . S. 398) ,

in der durch die Verordnungen vom 17. Juni 1887 ( Geſ. ⸗ und
VoOBl . S. 128 ) und vom 30. September 1905 ( Geſ. ⸗ und VOBl .

S. 445 ) bewirkten Faſſung .

§ 1. Wer vom 11 . September d. J . an Sprengſtoffe
herzuſtellen , zu vertreiben , in Beſitz zu nehmen oder aus dem
Auslande einzuführen beabſichtigt , hat zuvor die Genehmigung
des Bezirksamts einzuholen , in deſſen Bezirk die Her⸗
ſtellung , der Vertrieb , die Lagerung oder Verwendung der

Sprengſtoffe ſtattfinden ſoll . Erſtreckt ſich die betreffende
Tätigkeit über mehrere Amtsbezirke , ſo iſt die Genehmigung
eines jeden beteiligten Bezirksamts hinſichtlich der in ſeinem
Bezirke beabſichtigten Tätigkeit erforderlich .

Das Geſuch , welches ſchriftlich einzureichen iſt , muß die
Namen und Sorten der betreffenden Sprengſtoffe und zwar
in der Art , daß die Beſchaffenheit der Sprengſtoffe erkannt
werden kann , die Angabe der größten Gewichtsmenge , bis zu
welcher die gleichzeitige Lagerung bezw . Verwendung der

Sprengſtoffe beabſichtigt wird , ſowie die Bezeichnung des
Orts enthalten , an welchem die Herſtellung , Lagerung oder

Verwendung ſtattfinden ſoll . Soweit die Errichtung einer

gewerblichen Anlage zur Herſtellung von Sprengſtoffen in

Frage ſteht , kommt , ſofern das Bezirksamt die nachgeſuchte
Genehmigung zu erteilen beabſichtigt , außerdem die Vor⸗
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